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Die Bestimmungen des Gebührengesetzes führen immer wieder zu für den einzelnen 
Staatsbürger verblüffenden Ergebnissen. Dazu ein Beispiel: Ein Mietvertrag wird beim 
Finanzamt angezeigt. Vorgelegt werden das Originaldokument sowie weitere zwei mit 
Originalunterschriften versehene Ausfertigungen ("Gleichschrijten"). Das Finanzamt 
überprüft zur Festsetzung der Gebühr die Urkunde und fmdet in unserem Fall die Angabe im 
Vertrag, daß drei Gleichschriften angefertigt wurden. Nachdem aber nicht innerhalb des 
Monats nach Unterschrift (" Entstehen der Gebührenschuld") die in der Urkunde dritte 
angeführte Gleichschrift vorgelegt wurde, kommt es zu folgender Gebührenfestsetzung: 

---> Für das Rechtsgeschäft an sich gern § 33 TP 5 (1) ZI GebG 1957 1 % der Bemes­
sungsgrundlage und 

---> gern § 6 (2) GebG 1957 fUr die weiteren 2 vorgelegten Bögen ( das ist gern § 5 
(2) GebG ein Papier, dessen Seitengröße das Ausmaß von zweimal 210 mm x 297 
mm nach einer oder nach beiden Richtungen nicht überschreitet) die feste Gebühr 
von je S 120.- und 

a __ > für die in der Urkunde angeführte, aber nicht innerhalb obiger Frist vorgelegten 
dritten Gleichschrift gern § 25 (1) GebG 1957 llllocllDnmnBs IdIne ~ecMsgescllDiilns· 
geblÜllIDr in Höhe vom 1 % der Bemessungsgrundlage. 

Als Begründung ftir diese zusätzliche Gebührenbelastung wird das dem Gebührengesetz zu­
grunde liegende Urkundenprinzip herangezogen, welches sinngemäß besagt, daß alles, was in 
der Urkunde festgehalten ist, den Tatsachen, entspricht und daher auch ein Gegenbeweis nicht 
möglich ist. Das Urkundenprinzip zu ändern bzw die Gebühr für Gleichschriften zu besei­
tigen, ist fast gleichbedeutend mit der Abschaffung des diesbezüglichen Gesetzes, da die 
Kontrolle, ob ein Rechtsgeschäft ordnungsgemäß vergebührt wurde, schwer möglich wäre. 

Die unterfertigten Abgeordneten richten in diesem Zusammenhang an den Bundesminister für 
Finanzen folgende 

Sind Sie bereit, eine Novelle zum Gebührengesetz vorzubereiten, daß künftig nach § 25 (3) 
GebG 1957 für Gleichschriften nur die feste Stempelmarkengebühr zu entrichten ist ? 

Wenn nein, sind Sie bereit eine Novelle zum Gebührengesetz vorzubereiten, sodaß in § 25 (3) 
GebG 1957 künftig keine Befristung mehr enthalten ist '1 
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